
 U
R
D
O
R
F
 D
I
R
E
K
T

Weisung zur Gemeindeversammlung

Mittwoch, 26. November 2025

um 20.00 Uhr

in der Mehrzweckhalle Zentrum

Traditionsgemäss wird im Anschluss an die letzte

Gemeindeversammlung des Jahres ein Apéro offeriert.
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Allgemeine Informationen

Herausgeber: Gemeinderat Urdorf 
Bilder: Verwaltung und Betriebe, zvg
Auflage: 250 Exemplare; Druck: druckmanufaktur.com ag, Urdorf

Grundsatz

Die Gemeindeversammlung ist das oberste Organ der Gemeinde. 
Sie besteht aus der Gesamtheit der stimmberechtigten Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger, die in Urdorf Wohnsitz haben. 

"Wer stimmt, bestimmt!"

Die Demokratie in unserem Dorf lebt von der Gemeindeversamm-
lung. Sie besteht aus der Gesamtheit der Urdorfer Stimmberechtigten 
und ist geprägt von der Teilnahme engagierter Einwohnerinnen und 
Einwohner. Von den rund 6'300 Stimmberechtigten machen jedoch 
nur etwa 3 % von diesem wichtigen Bürgerrecht Gebrauch.

Durchführungsort

Die Gemeindeversammlungen werden in der 
Mehrzweckhalle Zentrum, an der Birmensdorfer-
strasse 77, durchgeführt und beginnen in der 
Regel um 20.00 Uhr.

Aktenauflage

Die Akten liegen ab Dienstag, 11. November 2025, 
bei der Gemeindeverwaltung, Gemeindehaus A,  
Präsidialabteilung, Büro OG 14, zur Einsicht auf.

Schalteröffnungszeiten Verwaltung:

Mo. – Mi.	08.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 16.00 Uhr
Do. 	 08.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.30 Uhr
Fr. 	 07.30 – 14.00 Uhr
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Kontaktadresse / Weitere Informationen

Die Präsidialabteilung der Gemeindeverwaltung steht Ihnen bei Fragen rund um die Gemeindeversammlung  
gerne zur Verfügung (Tel. 044 736 51 30 oder praesidial@urdorf.ch).

Auf der Webseite der Gemeinde Urdorf (www.urdorf.ch) können Sie die aktuelle wie auch vergangene  
Weisungen der Gemeindeversammlungen unter der Rubrik "Behörden" unter "Gemeindeversammlung" 
herunterladen.

Wünschen Sie die Weisung jeweils zugestellt? Sie können die Weisung auf www.urdorf.ch unter der Rubrik 
"Services" im "Newsletter-Service" als Newsletter-Abonnement digital abonnieren oder unter "Online-Schalter" 
per Post anfordern.

Wir bitten Sie, Ihre persönliche Weisung an die Gemeindeversammlung mitzubringen. Vor Ort werden  
nur wenige Exemplare aufgelegt.
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Traktandenliste

Mit Beschluss vom 4. August 2025 wurden für die Gemeindeversammlung vom Mittwoch,
26. November 2025, folgende Traktanden festgelegt:

		  Referent/in	 Seite
	
	1	 Budget 2026	 Finanzvorstand		  4
			   Michael Gassmann		

	2	 Sanierung der Birmensdorfer- und Redimensionierung	 Werkvorstand		  45
		  der Feldstrasse, Kreditabrechnung des kommunalen 	 Stephan Kistler
		 Kostenanteils

	3	 Initiative «Mehr Fussball-Trainings- und Spielmöglichkeiten, 	 Liegenschaften- und 		  51
		  mehr Sporthallen-Kapazitäten für Vereine», Kreditabrechnung	 Sportbetriebevorstand 
		  	 Urs Rüegg

	4	 Einzelinitiative von Olivier Chanson und Frédéric Chanson	 Planungs-, Bau- und		  59
		 betreffend «Kommunale Sammelstrassen und regionale	 Umweltvorstand 
		  Verbindungsstrassen bleiben T-50»	 Danilo Follador

	5	 Einzelinitiative von Olivier Chanson und Frédéric Chanson	 Planungs-, Bau- und		  63 
		 betreffend «Liberalisierung der Urdorfer Verkehrsstrategie»	 Umweltvorstand 
			  Danilo Follador
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1. 	 Politische Gemeinde: Budget 2026  
Die Vorlage in Kürze

Im Budget 2026 wird bei einem Aufwand von  
Fr. 91'956'700 und einem Ertrag von Fr. 90'750'900 
mit einem Aufwandüberschuss von Fr.  1'205'800 
gerechnet. Dieser wird dem Eigenkapital belastet. 
Im Budget 2025 wurde ein Aufwandüberschuss 
von Fr. 1'545'200 ausgewiesen. Das Ergebnis ver-
bessert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget im 
Wesentlichen aufgrund höher erwarteten Gemein-
desteuern (Fr. + 4,5 Mio.). Negativ beeinflusst wird 
das Ergebnis durch höhere Aufwendungen bei  
der Sozialen Sicherheit (Fr.  +  0,5  Mio.), insbe- 
sondere bei den Zusatzleistungen und den Kinder-
heimkosten sowie dem tieferen Finanzausgleich 
(Fr.  -  2,4  Mio.), welcher aufgrund der höheren 
Steuerkraft sinkt.

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen der 
laufenden Periode wird bei gleichbleibendem Steu-
erfuss von 115  % mit einem höheren einfachen 
Steuerertrag (100 %) für die Steuerperiode 2026 
von Fr. 31,5 Mio. gerechnet (Vorjahr Fr. 29,1 Mio.).

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen 
in der Höhe von Fr. 19'023'000 geplant. Gesamt-
haft resultieren ordentliche Abschreibungen in der 
Höhe von Fr. 3'867'700. Das Nettovermögen des 
Finanzhaushaltes wird um rund Fr. 10 Mio. abneh-
men. Im Finanzvermögen sind keine Verände-
rungen geplant.

Der Bilanzüberschuss von Fr.  75'015'753 per 
31. Dezember 2024 wird sich unter Berücksichti-
gung der Budgets 2025 und 2026 per 31. Dezem-
ber 2026 auf Fr. 72'264'753 verringern.

 
Die Zahlen im Überblick	 Budget 2026	 Budget 2025	 Differenz

Ordentlicher Aufwand	 -91’956’700	 -88’958’400	 -2’998’300
Ordentlicher Ertrag	 90’750’900	 87’413’200	 3’337’700
Ordentliches Ergebnis	 -1’205’800	 -1’545’200	 339’400

Ausserordentlicher Aufwand	 0	 0	 0
Ausserordentlicher Ertrag	 0	 0	 0
Ergebnis Erfolgsrechnung	 -1’205’800	 -1’545’200	 339’400
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1	 Politische Gemeinde: Budget 2026  
Die Vorlage im Detail 

Entwicklung Rechnungsergebnis

Entwicklung Selbstfinanzierung in %

R = Jahresrechnung	 Bemerkung: 
B = Budget	 Die Budgetzahlen 2025 sind aus der Finanzplanung und beinhalten schon das  
P = Finanzplanung 	 definitive Resultat der Jahresrechnung 2024 und die projizierten Zahlen der  
	 Jahresrechnung 2025.
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R = Jahresrechnung	 Bemerkung: 
B = Budget	 Die Budgetzahlen 2025 sind aus der Finanzplanung und beinhalten schon das  
P = Finanzplanung 	 definitive Resultat der Jahresrechnung 2024 und die projizierten Zahlen der 
	 Jahresrechnung 2025.

Entwicklung Bilanzüberschuss

Entwicklung Nettovermögen/-schuld

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



7

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



8

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



9

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



10

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



11

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



12

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



13

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



14

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



15

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



16

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



17

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



18

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



19

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



20

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



21

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



22

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



23

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



24

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



25

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



26

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



27

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



28

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



29

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



30

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



31

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



32

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



33

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



34

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



35

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



36

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



37

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



38

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



39

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



40

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



41

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L



42

Antrag des Gemeinderates

1. 	Antrag zum Budget 

	 Der Gemeinderat hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt. Das Budget weist  
	 folgende Eckdaten aus:

	 Erfolgsrechnung 	 Gesamtaufwand	 Fr. 	  91’956’700.00 
		  Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	 Fr. 	  54’525’900.00 
		  Zu deckender Aufwandüberschuss 	 Fr. 	  37’430’800.00 

	 Investitionsrechnung  
	 Verwaltungsvermögen 	 Ausgaben Verwaltungsvermögen 	 Fr. 	  20’358’000.00 
		  Einnahmen Verwaltungsvermögen 	 Fr. 	 1’335’000.00 
		  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 	 Fr. 	  19’023’000.00 

	 Investitionsrechnung  
	 Finanzvermögen 	 Ausgaben Finanzvermögen 	 Fr.	 -
		  Einnahmen Finanzvermögen 	 Fr.	 -
		  Nettoinvestitionen Finanzvermögen 	 Fr.	 -	

	 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde  
	 Urdorf zu genehmigen. 

2. 	Antrag zum Steuerfuss

	 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	 Fr.	 31’500’000.00 
	 Steuerfuss			   115 %

	 Erfolgsrechnung	 Zu deckender Aufwandüberschuss	 Fr. 	 37’430’800.00
		  Steuerertrag bei 115 %	 Fr. 	 36’225’000.00 
		  Aufwandüberschuss	 Fr. 	 1’205’800.00 

	 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

	 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf  
	 115 % (Vorjahr 115 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 16. September 2025

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin	 Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner	 Patrick Müller
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1. 	Antrag zum Budget 

	 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Urdorf in der  
	 vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 16. September 2025 geprüft. Das Budget weist  
	 folgende Eckdaten aus:

	 Erfolgsrechnung 	 Gesamtaufwand	 Fr. 	  91’956’700.00 
		  Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	 Fr. 	  54’525’900.00 
		  Zu deckender Aufwandüberschuss 	 Fr. 	  37’430’800.00 

	 Investitionsrechnung  
	 Verwaltungsvermögen 	 Ausgaben Verwaltungsvermögen 	 Fr. 	  20’358’000.00 
		  Einnahmen Verwaltungsvermögen 	 Fr. 	 1’335’000.00 
		  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 	 Fr. 	  19’023’000.00 

	 Investitionsrechnung  
	 Finanzvermögen 	 Ausgaben Finanzvermögen 	 Fr.	 -
		  Einnahmen Finanzvermögen 	 Fr.	 -
		  Nettoinvestitionen Finanzvermögen 	 Fr.	 -

	 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Urdorf 
	 finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische  
	 Prüfung des Budgets ergibt nachfolgende Bemerkungen. Die Regelungen zum Haushaltsgleich- 
	 gewicht sind eingehalten.

	 Bemerkungen:

	 Die RPK möchte den Gemeinderat und die Stimmbürger/innen darauf hinweisen, dass aufgrund der  
	 herausfordernden Finanzlage mit Blick auf die zukünftigen, hohen Investitionen stets zu berücksich- 
	 tigen ist, ob diese tatsächlich notwendig sind und falls ja, ob aus Sicht der Kosten-/Nutzenanalyse  
	 kostengünstigere Alternativen vorgeschlagen werden können.

	 Von den Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von total Fr. 19,023 Mio. werden Fr. 11,2 Mio. durch  
	 den Steuerhaushalt und Fr. 7,8 Mio. durch die Eigenwirtschaftsbetriebe finanziert. Dafür braucht es  
	 voraussichtlich ein neues Darlehen von Fr. 5,0 Mio. (Laufzeit noch unbekannt).

	 Die budgetieren Investitionen von total Fr. 5,359 Mio. unter Funktion 6150 Gemeindestrassen sind  
	 vertretbar und aus finanzpolitischer Sicht sinnvoll, um einerseits die Funktionsfähigkeit zu gewähr- 
	 leisten, Mehrausgaben aufgrund von Schäden wie Rohrbrüchen zu verhindern und andererseits  
	 Agglomerations-Unterstützungsgelder des Bundes im Zeitraum von 2024 bis 2032 zu sichern, da  
	 diese ansonsten der Gemeinde nicht überwiesen würden.

	 Laut schriftlicher Antwort des Gemeinderates auf die Frage der RPK, ob ein Zusammenhang mit den  
	 beiden Chanson-Initiativen (Traktandum 4 und 5) und dem Budget 2026 besteht, nimmt dieser wie  
	 folgt Stellung:

	 Die beiden Initiativen haben keinen direkten Einfluss auf das Budget. Sollten sie angenommen  
	 werden, würde der Gemeinderat den Auftrag erhalten, eine Umsetzungsvorlage zu erarbeiten. Über  
	 diese würde dann zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt werden. Beide Initiativen haben keine  
	 Vorwirkung und demnach keinen Einfluss auf die Investitionen im Budget 2026.
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	 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der  
	 Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2. 	Antrag zum Steuerfuss

	 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	 Fr.	 31’500’000.00 
	 Steuerfuss			   115 %

	 Erfolgsrechnung	 Zu deckender Aufwandüberschuss	 Fr. 	 37’430’800.00
		  Steuerertrag bei 115 %	 Fr. 	 36’225’000.00 
		  Aufwandüberschuss	 Fr. 	 1’205’800.00 

	 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

	 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das  
	 Jahr 2026 auf 115 % (Vorjahr 115 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 16. Oktober 2025

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident	 Aktuar 

Emanuele Agustoni	 Marco Menger
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2	 Sanierung der Birmensdorfer- und Redimensionierung 
der Feldstrasse, Kreditabrechnung des kommunalen  
Kostenanteils 

	 Die Vorlage in Kürze

Der Kanton Zürich sanierte in den Jahren 2013 bis 
2019 in mehreren Ausführungsetappen die stark 
frequentierte Birmensdorfer- und die Feldstrasse. 
Neben der Redimensionierung der Feldstrasse von 
vier auf zwei Fahrspuren wurden die Strassenober-
flächen insbesondere zugunsten Langsamverkehr 
teilweise neu gestaltet und optimiert. Ebenso wurde 
der Knoten Birmensdorfer-/Feldstrasse von einer  
T-Kreuzung zu einem Kreisel umgebaut.

Das von den Projektverantwortlichen des Kantons 
Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Gemein-
de Urdorf erarbeitete Projekt «Sanierung Birmens-
dorferstrasse und Redimensionierung Feldstras-
se» wies einen Investitionsbedarf von insgesamt 
Fr. 19'080'000.00 auf. Der Gemeinderat beantragte 
für den Kostenanteil der Gemeinde Urdorf für die 
Ausführung einen Kredit von Fr. 3'167'000.00 (inkl. 
MwSt.) zuhanden der Urnenabstimmung vom 
27. September 2009. Anlässlich der Urnenabstim- 
mung vom 27.  September  2009 genehmigte die 
Stimmbevölkerung von Urdorf die Vorlage mit 
1'225 Ja-Stimmen gegen 1'109 Nein-Stimmen, bei 
einer Stimmbeteiligung von 39.71 %. 

Im Nachgang zur Urnenabstimmung erfolgten  
Anpassungen im Projekt, die zu unterschiedlichen 
Mehr- und Minderkosten führten. Der gesamte 
Bruttokredit, unter Berücksichtigung der zusätzli-

chen Mehr- und Minderausgaben, beläuft sich auf 
Fr.  3'396'000.00 (inkl. MwSt.). Dem gegenüber 
steht die Gesamtabrechnung mit einem Betrag von 
Fr. 3'599'913.05 (inkl. MwSt.). Die Abrechnung des 
Kredites schliesst damit um Fr.  203'913.05 (inkl. 
MwSt.) höher ab als der Bruttokredit. 

Mitberücksichtigt werden kann vorliegend jedoch, 
dass das Projekt nach der ergangenen Urnen- 
abstimmung in das Agglomerationsprogramm 
2.  Generation des Kantons Zürich aufgenommen 
wurde. Dies führte dazu, dass nach Abschluss 
der Bauarbeiten Subventionen des Bundes von 
Fr. 422'160.00 und des Kantons von Fr. 270'681.40 
an das Projekt ausbezahlt wurden. Somit ergibt 
sich ein gesamthafter Abrechnungsbetrag von 
netto Fr.  2'907'071.65, was Fr.  488'928.35 (inkl. 
MwSt.) unter dem Bruttokredit liegt. 

Die bauliche Umsetzung aller erforderlichen Mass-
nahmen konnte erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Die Bauabrechnung des Kantons für die letzte 
Bauetappe wurde durch den Kantonsrat an seiner 
Sitzung vom 27. Januar 2025 abgenommen. In der 
Folge stellt die Gemeinde Urdorf den Antrag zur 
Genehmigung der Kreditabrechnung des kommu-
nalen Kostenanteils durch die Gemeindeversamm-
lung.
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Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 26. November 2025, die Kreditabrech-
nung für den kommunalen Kostenanteil am Strassenprojekt «Sanierung Birmensdorferstrasse und  
Redimensionierung Feldstrasse» mit gesamthaften Kosten von Fr. 2'907'071.65 (inkl. MwSt.) und damit 
einer Kreditunterschreitung von Fr. 488'928.35 (inkl. MwSt.) gegenüber dem ursprünglichen Kredit von  
Fr. 3'396'000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 6150.5030.00 / INV 1620.50183, 
zu genehmigen.

Urdorf, 1. September 2025

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin	 Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner	 Patrick Müller
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der Feldstrasse, Kreditabrechnung des kommunalen  
Kostenanteils

	 Die Vorlage im Detail

Ausgangslage:

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben anlässlich der Urnenabstimmung vom 27.  Septem-
ber  2009 für die Umsetzung des Projekts «Sanierung Birmensdorferstrasse und Redimensionierung 
Feldstrasse» mit 1'225 Ja-Stimmen zu 1'109 Nein-Stimmen einen Objektkredit von Fr. 3'167'000.00 für 
die durchzuführenden Bauarbeiten gesprochen.

Der Kostenanteil der Gemeinde umfasste Anpassungsarbeiten an den Einmündungen von Gemeinde-
strassen, die Erstellung von Mehrzweckstreifen in der Fahrbahnmitte sowie die Erstellung eines Eingangs-
tores am Dorfeingang Süd. Der Kostenanteil von Fr. 3'167'000.00 für das Sanierungsprojekt basierte  
auf Kostenvoranschlägen (KV) von der Birmensdorfer- und der Feldstrasse mit einer Genauigkeit von  
+/- 10 % gemäss ausgearbeitetem Vorprojekt. Nachfolgend die Auszüge aus den jeweiligen Kostenvor-
anschlägen.

Auszug aus Kostenvoranschlag Birmensdorferstrasse:
Anteil Kanton Fr. Anteil Gemeinde Fr. Total Fr.
I.    Erwerb von Grund  
      und Rechten 320'000 I.      Erwerb von Grund 

        und Rechten 245'000

II.   Bauarbeiten 7'900'000 II.     Anpassung  
        Gemeindestrassen 368'000

III.  Nebenarbeiten 945'000 III.    Knoten Luberzen  
        inkl. LSA 590'000

IV.  Technische Arbeiten 459'000 IV.    Fussgängerbrücken 200'000

V.     Kunstbauten 160'000

VI.    Mittel- und Rand- 
        streifen 61'000

VII.   Grünanlagen 15'000

VIII.  Beleuchtung  
        Fussweg 101'000

IX.    Technische Arbeiten 111'000

Total 9'624'000 1'851'000 11'475'000
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Auszug aus Kostenvoranschlag Feldstrasse: 
Anteil Kanton Fr. Anteil Gemeinde Fr. Total Fr.
I.    Erwerb von Grund  
      und Rechten 80'000 I.      Erwerb von Grund 

        und Rechten 25'000

II.   Bauarbeiten 5'200'000 II.     Anpassung  
        Gemeindestrassen 420'000

III.  Nebenarbeiten 490'000 III.    Anteil Kreisel  
        Feldstrasse 345'000

IV.  Technische Arbeiten 519'000 IV.    Kunstbauten 370'000

V.     Mittel- und Rand- 
        streifen 50'000

VI.    Grünanlagen 10'000

VII.   Technische Arbeiten 96'000

Total 6'289'000 1'316'000 7'605'000

Im Nachgang zur Urnenabstimmung erfuhr das Projekt Änderungen und Anpassungen, die sich auch 
teilweise auf die Ausgaben auswirkten. Diese Veränderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Beschrieb Projektanpassungen Mehrkosten
(inkl. MwSt.)

Minderkosten 
(inkl. MwSt.)

Das Projekt wurde im Perimeter reduziert. Die Gestaltung des 
Knotens Birmensdorferstrasse / In der Luberzen sollte mit dem 
Projekt Limmattalbahn erfolgen. Der Abschnitt Oberurdorf bis 
LSA Schützenstrasse wurde zurückgestellt.

Fr. 317'000.00

Entlang der Birmensdorferstrasse und der Feldstrasse wurde 
eine Baumallee ergänzt. Fr. 120'000.00

Der Fussgängerübergang auf Höhe Ortsmuseum wurde  
angepasst (Ausgestaltung mit Mittelinsel). Fr. 180'000.00

Verzicht auf Baumallee entlang Feldstrasse zugunsten Rad-
streifen Fr. 50'000.00

In der Birmensdorferstrasse wurde auf die Umsetzung eines 
Mehrzweckstreifens zugunsten von Radstreifen verzichtet. Fr. 25'000.00

Zusätzliche Strassensanierung Im Embri im Abschnitt Einfahrt 
Schulareal bis Schulstrasse Fr. 210'000.00

Gestaltung des Kreisels Birmensdorferstrasse / Feldstrasse Fr. 111'000.00

Total Fr. 621'000.00 Fr. 392'000.00

Unter Berücksichtigung der Mehr- und Minderkosten ergibt sich eine finale Kreditsumme von 
Fr. 3'396'000.00 (inkl. MwSt.) anstatt Fr. 3'167'000.00 (inkl. MwSt.). Sämtliche Projektanpassungen fielen 
in die Finanzkompetenz des Gemeinderates, weshalb eine erneute Urnenabstimmung nicht erforderlich 
wurde.

Für die Ausführung wurde das Gesamtprojekt in drei Etappen unterteilt. Die Etappe 1 umfasste die  
Birmensdorferstrasse im Abschnitt Dorfeingang Süd bis zur Kreuzung Feldstrasse. Sie wurde in den  
Jahren 2013 und 2014 umgesetzt. Darauf folgte die Etappe 2 mit der Redimensionierung der Feldstrasse 
inkl. Kreiselneubau im Knoten Birmensdorferstrasse / Feldstrasse im Zeitraum 2017 bis 2018. Zuletzt  
folgte die Etappe 3 auf der Birmensdorferstrasse im Abschnitt Kreuzung Feldstrasse bis In der Luberzen. 
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war das Tiefbauamt des Kantons Zürich zuständig. Die Abnahme des Werks erfolgte am 16. Oktober 
2019 ohne technische Mängel.

Während den Bauarbeiten des kantonalen Tiefbauamtes hat die Gemeinde auch ihre Werkleitungen 
(Wasser / Abwasser) in der Birmensdorfer- und Feldstrasse sowie den Fussweg zwischen der Feld- und 
der Bodenfeldstrasse erneuert und die Haltestelle Spitzacker mit neuen Buswartehäuschen versehen. 
Diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil dieser Vorlage, da sie in separaten Projekten und nicht über 
den vorliegenden Kredit abgewickelt wurden.

Kreditabrechnung:

Sanierung Birmensdorferstrasse und Redimensionierung Feldstrasse 
Strasse Konto 1620.50183 

Die finale Kostensituation stellt sich wie folgt dar: 
Kredit  

inkl. MwSt.
Kostenstand

inkl. MwSt.
Abweichung  
inkl. MwSt.

Total Fr. 3'396'000.00 Fr. 2'907'071.65 Fr. - 488'928.35
(14.4 %)

Details Abweichungen:

n	 Für den Kostenanteil der Gemeinde Urdorf am kantonalen Strassenprojekt fielen Mehrkosten von rund 
	 Fr. + 132'000.00 an. Diese beinhalteten Aufwendungen für die Amtliche Vermessung (Fr. + 28'000.00),  
	 Zusatzkosten für Landerwerb zugunsten einer Mittelinsel am nördlichen Fussgängerübergang bei  
	 der Einmündung Dorfstrasse (Fr. + 13'000.00) sowie diverse Ausgaben im Zusammenhang mit den  
	 Bauarbeiten wie Verkehrsleitdienste, Anbringen von Signalisationen, Baustellenkommunikation etc.  
	 (Fr. + 91'000.00).

n	 Im Zuge des kantonalen Projektes wurde die Gemeindestrasse «Im Embri» mitsaniert. Der Abschnitt  
	 Feldstrasse bis Einfahrt zum Schulareal war im Projekt des Kantons enthalten. Später wurde der  
	 Perimeter erweitert mit dem Abschnitt Einmündung Schulareal bis zur Schulstrasse. Diese Kosten  
	 wurden nach effektivem Aufwand abgerechnet. Hier ergeben sich Mehrkosten von Fr. + 18'000.00.

n	 Bei der Bushaltestelle Spitzacker wurde eine zusätzliche Wartehalle installiert. Im Zuge des kanto- 
	 nalen Strassenprojektes wurden hierfür die Fundamente erstellt. Diese Kosten waren nicht im  
	 Kostenteiler enthalten. Es sind deshalb Mehrkosten von Fr. + 26'000.00 angefallen. Der Hochbau  
	 der Wartehalle selbst wurde über die Erfolgsrechnung abgerechnet und ist nicht in den vorliegen- 
	 den Kosten enthalten.

n	 Die Gestaltung der Kreiselmitte Birmensdorfer-/Feldstrasse war im Kostenteiler mit dem Kanton nicht  
	 enthalten. Die Arbeiten wurden durch die Gemeinde ausgeführt und nach Aufwand abgerechnet. Das  
	 Bewilligungsverfahren und die Umsetzung der Auflagen des Kantons fielen teurer aus als angenom- 
	 men. Hier sind Mehrkosten von Fr. + 28'000.00 angefallen.

n	Für die Aufwertungsmassnahmen an der Ortsdurchfahrt wurden der Gemeinde Beiträge von Bund  
	 (Minderkosten von Fr. 422'160.00) und Kanton (Minderkosten Fr. 270'681.40) ausbezahlt. Gesamthaft  
	 belaufen sich die Minderkosten aus Beiträgen auf gerundet Fr. - 693'000.00. 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1.	 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 26. November 2025, die Kreditabrech- 
	 nung für den kommunalen Kostenanteil am Strassenprojekt «Sanierung Birmensdorferstrasse und  
	 Redimensionierung Feldstrasse» mit gesamthaften Kosten von Fr.  2'907'071.65 (inkl. MwSt.) und  
	 damit einer Kreditunterschreitung von Fr. 488'928.35 (inkl. MwSt.) gegenüber dem ursprünglichen  
	 Kredit von Fr. 3'396'000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 6150.5030.00 /  
	 INV 1620.50183, zu genehmigen.

2.	 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt der Gemeinde- 
	 versammlung, die Vorlage zu genehmigen.

Urdorf, 16. Oktober 2025

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident	 Aktuar 

Emanuele Agustoni	 Marco Menger
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3	 Initiative «Mehr Fussball-Trainings- und Spielmöglich- 
keiten, mehr Sporthallen-Kapazitäten für Vereine»,  
Kreditabrechnung 

	 Die Vorlage in Kürze

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 12. Juni  
2019 wurde die Einzelinitiative von mehreren 
Stimmberechtigten betreffend «Mehr Fussball-
Trainings- und Spielmöglichkeiten, mehr Sporthal-
len-Kapazitäten für Vereine» einstimmig geneh-
migt.

Der Initiativtext lautete wie folgt: «Der Gemeinde-
rat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den 
relevanten Akteuren, eine Vorlage auszuarbeiten, 
die zusätzliche Fussball-Trainings- und Spielmög-
lichkeiten ermöglicht und gleichzeitig heute durch 
den Fussball genutzte Sporthallen-Ressourcen zu 
Gunsten weiterer Vereine freigibt. Diese Vorlage, 
die auch Varianten beinhalten kann, ist, zusammen 
mit den entsprechenden Kosten, Refinanzierungs-
möglichkeiten (Subventionen, Vereinsbeiträge etc.) 
und einem gemeinderätlichen Antrag, der Gemein-
deversammlung vorzulegen.»

Der Gemeinderat wurde damit beauftragt, eine 
entsprechende Vorlage auszuarbeiten und diese 
innert 18 Monaten dem zuständigen Organ vor-
zulegen. In der Folge hat eine breit abgestützte 
Projektgruppe, welche sich aus Vertretern der  
Initianten, des FC Urdorf, des KOVU und der  
Gemeinde zusammensetzte und vom Ingenieur-
büro Hans H. Moser AG, Zürich, unterstützt wurde, 
verschiedene Umsetzungs-Varianten evaluiert und 
daraus ein konkretes Projekt für den Bau eines 
Kunstrasenfussballplatzes erarbeitet.

Der Gemeinderat beantragte, das Projekt und die 
Kosten, gemäss Kostenvoranschlag (Kostenge- 
nauigkeit +/- 20 %) von brutto Fr. 1'996'000 inkl. 
MwSt. für den Neubau eines Kunstrasenplatzes, 
Fr. 74'000 für zusätzliche Geräte und Einrich-
tungen, für den Transfer der 9'000 m² Landre- 
serve vom Finanzvermögen ins Verwaltungsver-

mögen Fr. 540'000 und die notwendige Frucht-
folgefläche-Kompensation von Fr. 125'000 und 
damit einen gesamthaften Objektkredit von 
Fr.  2'735'000 ohne Änderungen zuhanden der  
Urnenabstimmung zu verabschieden. Anlässlich 
der Urnenabstimmung vom 31. Januar 2021 geneh- 
migte die Stimmbevölkerung von Urdorf die Vor-
lage 5  «Mehr Fussball-Trainings- und Spielmög-
lichkeiten, mehr Sporthallen-Kapazitäten», mit 
1'370  Ja-Stimmen zu 619  Nein-Stimmen, bei  
einer Stimmbeteiligung von 33.40  %, deutlich. 
Aufgrund von nötigen Anpassungen am Konzept  
sowie zusätzlichen Massnahmen zur Sicherung 
des Baugrunds und Bodenschutzes wurden vom  
Gemeinderat im Juni und September 2021 zusätz-
lich gebundene Kredite von insgesamt Fr. 316'700 
bewilligt. 

Die bauliche Umsetzung des neuen Kunstrasen-
platzes konnte erfolgreich abgeschlossen werden 
und die Bauabrechnung liegt zur Genehmigung 
durch die Gemeindeversammlung vor. Der gesamte 
Bruttokredit beläuft sich auf Fr. 3'051'700 inkl. 
Mehrwertsteuer. Dem gegenüber steht die Abrech-
nung mit Fr. 3'166'581.41 inklusive Mehrwert-
steuer. Die Abrechnung schliesst damit inklusive 
Mehrwertsteuer um Fr. 114'881.41 höher ab als 
der Bruttokredit, bewegt sich mit Mehrkosten von 
5.75 % auf den Baukredit aber im Rahmen der 
deklarierten Kostengenauigkeit von +/- 20 %. Das 
Sportamt des Kantons Zürich unterstützt den Bau 
und die Erneuerung von Sportanlagen, die dem  
Jugend- und Breitensport dienen. Die Sport- 
anlage im «Chlösterli» ist im Katalog des kanto-
nalen Sportanlagenkonzepts (KASAK) aufgeführt.  
Gemäss aktuellen Erkenntnissen wird das Bau-
vorhaben mit einem Beitrag von Fr. 200'000 un-
terstützt. Die Abrechnung des Nettokredits beträgt 
folglich Fr. 2'966'581.41 inklusive Mehrwertsteuer. 
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Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 26. November 2025, die Kreditabrech-
nung des Projekts «Mehr Fussball-Trainings- und Spielmöglichkeiten, mehr Sporthallen-Kapazitäten für  
Vereine», mit gesamthaften Investitionen von Fr.  3'166'581.41 und damit einer Kreditüberschrei-
tung von Fr. 114'881.41 gegenüber dem ursprünglichen Kredit von Fr.  3'051’700.00 ohne Berück- 
sichtigung der Kostengenauigkeit von +/-  20  % zulasten der Investitionsrechnung, Konto 
3415.5030.00 / INV 00044, Einzelinitiative «Fussball», Projektierung, und dem Konto 3415.5030.00 /  
INV 00056, Umsetzung Fussballplatz, Fruchtfolgeflächen, zu genehmigen. 

Urdorf,  7. Juli 2025

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin	 Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner	 Patrick Müller

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 3
 I
N
 K
Ü
R
Z
E



53

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 3
 I
M
 D
E
T
A
I
L

BKP
1 Vorbereitungsarbeiten brutto Fr. 203'000.00
4 Umgebung brutto Fr. 1'537'000.00
5 Baunebenkosten und Überbauungskosten brutto Fr. 25'000.00

Zwischentotal BKP 1 + 4 + 5 (exkl. Reserven) brutto Fr. 1'765'000.00
6 Unvorhergesehenes 5 % Fr. 88'000.00

Zwischentotal BKP 1 + 4 + 5 + 6 (exkl. Reserven) brutto Fr. 1'853'000.00
Bauherrenreserve 0 % Fr. 0.00
MwSt. (7.7 %) Fr. 143'000.00
Gesamtkosten inkl. MwSt. Fr. 1'996'000.00
Kostenvoranschlag (+ / - 20 %) inkl. MwSt. Fr. 1'996'000.00

3	 Initiative «Mehr Fussball-Trainings- und Spielmöglich- 
keiten, mehr Sporthallen-Kapazitäten für Vereine»,  
Kreditabrechnung 

	 Die Vorlage im Detail

Ausgangslage:

Die Stimmberechtigten haben anlässlich der Urnenabstimmung vom 31.  Januar 2021, auf Basis der  
Initiative «Mehr Fussball-Trainings- und Spielmöglichkeiten, mehr Sporthallen-Kapazitäten», mit 1'370 
Ja-Stimmen gegen 619 Nein-Stimmen einen Objektkredit über Fr. 2'735'000 für den Bau eines Kunst-
rasenplatzes gesprochen.

Die eigentlichen Kunstrasenplatz-Baukosten wurden mit einer Genauigkeit von +/- 20 %, gemäss ausge-
arbeitetem Vorprojekt, auf Fr. 1'996'000 inkl. MwSt. veranschlagt. Die ausgewiesene Genauigkeit basier-
te auf der Grundlage, dass geologische Sondierungen in Auftrag gegeben werden, deren Erkenntnisse 
aber noch nicht bekannt waren, da die Bodenuntersuchungen erst nach der Urnenabstimmung erfolgen 
konnten.

Zudem mussten die beiden sich im Finanzvermögen der Gemeinde befindenden Parzellen im Perimeter 
ins Projekt eingebracht werden. Die für das Kunstrasenprojekt benötigte Fläche von 9'000 m² wurde mit  
Fr. 60 pro m² und damit mit einem finanziellen Volumen von Fr. 540'000.00 bewertet. Im Weiteren muss-
ten mit dem geplanten Bau des zusätzlichen Fussballplatzes bestehende Fruchtfolgeflächen kompensiert 
und an einen anderen Standort verlegt werden. Die diesbezüglichen Kosten wurden auf Fr. 125'000.00 
geschätzt.

Gesamthaft stellt sich der zu beantragende Objektkredit wie folgt dar:

Kreditposition

Baukosten Fr. 1'996'000.00

Zusätzliche Geräte und Einrichtungen Fr. 74'000.00

Überführung der notwendigen Fläche vom Finanz-  
ins Verwaltungsvermögen Fr. 540'000.00

Fruchfolgeflächen-Kompensation Fr. 125'000.00

Total Objektkredit Fr. 2'735'000.00
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Nach der Genehmigung des Objektkredits wurde die Begleitung für die Ausführungen dem Ingenieurbüro 
Hans H. Moser AG, Zürich, übertragen. Die Vergaben der Teilprojekte wurden jeweils im Gemeinderat  
beantragt und freigegeben.

Im Rahmen der Umsetzung musste ein geologisches Gutachten in Bezug auf die Fruchtfolgeflächen 
erstellt werden. Das geologische Gutachten sowie die Bodenuntersuchungen in Bezug auf die Frucht-
folgeflächen, welche für eine fundierte Projektplanung und Berechnung unerlässlich gewesen wären, 
konnten erst Ende Februar 2021 und damit nach der Genehmigung des Kredits durch die Stimmberech-
tigten durchgeführt werden. Die Erkenntnisse aus den verschiedenen Gutachten haben aufgezeigt, dass 
zusätzliche Massnahmen zur Baugrundsicherung sowie dem Bodenschutz notwendig werden würden. 

Überdies wären für die Kompensation der Fruchtfolgeflächen (Ausbau und Verwertung A- und B-Boden) 
sowie die Tiefbauarbeiten warmes und vor allem trockenes Wetter unerlässlich gewesen. Der ursprünglich 
vorgesehene Baustart für das Fussballkunstrasenfeld «Chlösterli» verzögerte sich infolge des unerwartet 
nassen Sommers 2021 um mehrere Wochen. Bei durchnässtem Boden und nasser Witterung konnten  
weder die nachträglich notwendige Transportpiste erstellt noch die Kompensation der Fruchtfolgefläche  
erfolgen, was für den Start der Tiefbauarbeiten unerlässlich gewesen wäre. Daher zeichnete sich  
zusätzlich ab, auch verursacht durch Witterungseffekte sowie die COVID-19-bedingte Tiefbaumarkt- 
Situation, dass aus dem Projekt zusätzliche Ingenieurleistungen sowie gebundene Mehrausgaben resul-
tieren werden.

Die Tiefbau- und Umgebungsarbeiten konnten schlussendlich bis Mitte 2022 abgeschlossen werden. 
Nach der anschliessenden Zertifizierung durch verschiedene Stellen und Organe (SFV, Lichtspezialisten 
etc.) konnte der Kunstrasenplatz «Chlösterli» im Oktober 2022 offiziell dem Fussballclub Urdorf übergeben  
werden.

Im Nachgang wurden noch kleinere Anpassungen an der Umgebung sowie der Entwässerung vorge-
nommen. Die Aufwendungen für diese Massnahmen sind ebenso Bestandteile des Projektes.
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BKP Kredit Abrechnung Abweichung
1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 203'000 Fr. 182'827.85 Fr. - 20'172.15

4 Umgebung Fr. 1'537'000 Fr. 1'997'857.80 Fr. 460'857.80

5 Baunebenkosten und  
Übergangsposition Fr.  25’000 Fr.  58'658.80 Fr.  33'658.80

Zwischentotal BKP 1 + 4 + 5  
(exkl. Reserven) Fr. 1'765'000 Fr.  2'239'344.45 Fr. 474'344.45

6 Unvorhergesehenes 5 % Fr. 88'000 Fr. 91'090.65 Fr. 3'090.65
Zwischentotal BKP 1 + 4 + 5 + 6  
(inkl. Reserven) Fr. 1'853'000 Fr. 2'330'435.10 Fr. 477'435.10

Bauherrenreserve 0 % 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00

MwSt. (7.7 %) Fr. 143'000 Fr. 0.00 Fr. - 143'000.00
Gesamttotal inkl. MwSt. 
Kostengenauigkeit +/- 20 % Fr. 1'996'000 Fr. 1'996'000 Fr. 2'330'435.10 Fr. 334'435.10

Zwischentotal Kunstrasenplatz 
Baukosten Fr. 1'996'000 Fr. 1'996'000 Fr. 2'330'435.10 Fr. 334'435.10

Zusätzliche Geräte und  
Einrichtungen Fr. 74'000 Fr. 74'000 Fr. 11'140.51 Fr. - 62'859.49

Überführung der notwendigen 
Fläche vom Finanz- ins  
Verwaltungsvermögen

Fr. 540'000 Fr. 540'000 Fr. 626'622.00 Fr. 86'622.00

Fruchtfolgeflächen-Kompensation Fr. 125'000 Fr. 125'000 Fr. 198'383.80 Fr. 73'383.80

Total Objektkredit inkl. MwSt. Fr. 2'735'000 Fr. 2'735'000 Fr. 3'166'581.41 Fr. 431'581.41

Umsetzung, Ingenieurleistungen,  
Fachunterstützung GR-Beschluss  
Nr. 80 vom 28. Juni 2021

Zusätzliche Ingenieurleistungen  
Hans H. Moser AG Fr. 9'900 Fr. - 9'900.00

Zusätzliche Ingenieurleistungen  
Holinger AG Fr. 16'000 Fr. - 16'000.00

Mehrkosten gebunden  
GR-Beschluss Nr. 110 vom  
6. September 2021

Fr. 290'800 Fr. - 290'800.00

Total Bruttokosten Projekt  
inkl. MwSt. Fr. 2'735'000 Fr. 3'051'700 Fr. 3'166'581.41 Fr. 114'881.41

Zusätzliche Ingenieurleistungen 
Während der Ausarbeitung des Projektes mussten Anpassungen beim Konzept vorgenommen werden. 
Im Wesentlichen beinhalteten diese Anpassungen den Rückbau der bestehenden Golfanlage, das Frucht-
folgeflächen-Konzept sowie die Baustellenzufahrt, welche durch die Planung einer Baupiste gelöst werden 
musste. Die daraus resultierenden Mehrleistungen wurden mit Beschluss Nr. 80 am 28. Juni 2021 vom  
Gemeinderat als gebundene Ausgaben genehmigt. Die zusätzlichen Mittel zugunsten der Ingenieur-
leistungen der Firma Hans H. Moser AG betragen Fr. 9'900.00 inkl. MwSt. und diejenigen an die Firma 
Holinger AG betragen Fr. 16'000.00 inkl. MwSt. für die bauseitigen Ingenieur-Leistungen.

Zusätzliche gebundene Ausgaben
Wegen zusätzlicher Massnahmen zur Baugrundsicherung sowie dem Bodenschutz, aufgrund der sehr  
ungünstigen Witterungsverhältnisse, den zusätzlichen nicht planbaren Aufwendungen für die Kompen-
sation der Fruchtfolgeflächen und die COVID-19-bedingte Tiefbaumarkt-Situation, bewilligte der Gemein-
derat am 6. September 2021 mit Beschluss Nr. 110 einen gebundenen Zusatzkredit in der Höhe von  
Fr. 290'800.00 für die bauliche Umsetzung.
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Kreditabrechnung Projekt
Im Bauprojekt wurden die Baukosten von Fr. 1'996'000 bei einer Kostengenauigkeit von +/- 20 % ausge-
wiesen. Bei Bedarf kann damit ein Betrag von Fr. 399'200 an zusätzlichen Mitteln angerechnet werden. 

Die im Gesamtprojekt enthaltene Kreditposition für zusätzliche Geräte und Einrichtungen (Fr. 74'000), 
die Überführung der notwendigen Flächen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Fr. 540'000) sowie  
Kosten zur Fruchtfolgeflächen-Kompensation (Fr. 125'000) wurden insgesamt mit Fr. 739'000 ausgewie-
sen. 

Der Bruttokredit für das Gesamtprojekt Kunstrasenplatz beläuft sich auf Fr. 3'051’700 inklusive Mehr-
wertsteuer ohne Berücksichtigung der Kostengenauigkeit von +/- 20 %.

Die Gesamtkosten des Kunstrasenplatzes, respektive der Brutto-Abrechnungskredit, befinden sich mit 
Total Fr. 3'166'581.41 und einer Kostenüberschreitung von Fr. 114'881.41 über dem genehmigten Kredit. 
Die Mehrkosten von Fr. 114'881.41 stellen dabei eine Kostenabweichung von 5.75 % auf das Bauprojekt 
dar und befinden sich somit im Rahmen der ausgewiesenen Kostengenauigkeit von +/- 20 %. Die Brutto- 
kosten sind zulasten der Investitionsrechnung, Konto 3415.5030.00 / INV 00044, Einzelinitiative «Fuss-
ball», Projektierung, und dem Konto 3415.5030.00 / INV 00056, Umsetzung Fussballplatz, Fruchtfolge-
flächen, verbucht.

Details zu den Abweichungen zwischen Kostenvoranschlag und effektiven Baukosten

Es wird nachfolgend punktuell auf die relevanten Kostenpositionen eingegangen. Folgende sind die  
relevanten Mehrausgaben (Positionen mit Abweichung von grösser als Fr. 10'000.00):

Kostenträger Kosten- 
voranschlag

effektive  
Baukosten Abweichung

1 Unternehmer Tiefbau Fr. 952’514.96 Fr.  1’426’909.30 Fr. 474’394.34

2 Überführung der notwendigen Flächen  
des Finanz- ins Verwaltungsvermögen Fr. 540'000.00 Fr. 626'622.00 Fr. 86'622.00

3 Fruchtfolgeflächen Fr. 125’000.00 Fr.  198'383.80 Fr. 73'383.80

4 Drittplaner Fr. 7’350.53 Fr. 17’869.15 Fr. 10’518.62

Zum Ergebnis der ausgewiesenen zusätzlichen Ausgaben haben grossmehrheitlich die geo- und hydro- 
logischen Rahmenbedingungen und deren Konsequenzen, die  Bodenuntersuchungen in Bezug auf die  
Fruchtfolgeflächen sowie die Preissteigerungen als Folge der COVID-Pandemie geführt:

n	 Pos. 1:
	 Gestützt auf das Ergebnis der geotechnischen Aufnahmen vom geologischen Profil und der Abklärun- 
	 gen zur Mächtigkeit des Hangwassers, musste der Kunstrasenplatz um ca. 1.50 m erhöht werden.  
	 Dies führte zu einer zusätzlichen Auffüllung von ca. 7'500 m3 Material. Damit das neue Podest die  
	 Belastungen vom Kunstrasenspielfeld aufnehmen konnte, mussten Massnahmen auf einer Fläche von  
	 ca. 3'000 m2 zur statischen Bodenverbesserung eingebaut werden. Ohne diese Massnahme hätte ein  
	 spielbares Kunstrasenfeld nicht garantiert werden können. Ein weiterer zusätzlicher Kostenfaktor war  
	 die über das Landwirtschaftsland führende Transportpiste, die im Vorfeld über den bestehenden Stras- 
	 senzugang zur Fussballanlage geplant war.

n	 Pos. 2:	
	 Das Grundstück «Kunstrasenplatz», Kat.-Nr. 5420, umfasst eine Gesamtfläche von 9'955 m2 und ist  
	 damit um 955 m2 grösser als in der Kreditweisung aufgeführt. Der mit Fr. 60.00 veranschlagte m2-Preis  
	 der beiden Grundstücke, welche vom Übertrag vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen betroffen waren,  
	 erhöhte sich um rund Fr. 3.00 gegenüber dem budgetierten m2-Preis und führte zu buchhalterischen  
	 Mehrkosten.
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	 Die Auflagen zur Kompensation der Fruchtfolgeflächen haben aufgrund des Ergebnisses der Boden- 
	 untersuchungen zu Mehraufwendungen geführt. Zusätzlich hatte die nasse Wetterlage, die notwendige  
	 Zwischenlagerung und das Bewirtschaften des A-Bodens zu weiteren Ausgaben geführt.

n	 Pos. 4:
	 Für die fachliche Unterstützung bei der Konzeptionierung des Kunstrasenplatzes wurde ein auf Sport- 
	 bauten spezialisiertes Unternehmen zur Unterstützung benötigt. Im Weiteren mussten durch eine Fach- 
	 firma geotechnische Aufnahmen vom geologischen Profil, Abklärungen zur Mächtigkeit des Hang- 
	 wassers und ein verbindlicher Bericht erstellt werden. Diese Abklärungen konnten wegen dem laufen- 
	 den Betrieb des Golfplatzes erst nach der Kreditgenehmigung vollzogen werden.

Folgende sind die relevanten Minderausgaben (Positionen mit Abweichung von grösser als Fr. 10'000.00):

Kostenträger Kosten- 
voranschlag

effektive  
Baukosten

Abweichung

1 Unternehmer Kunstrasen Fr. 558'979.16 Fr.  376'607.25 Fr. - 182'371.91

2 Unternehmer Ballfang Fr. 198'351.09 Fr. 106'912.30 Fr. - 91'438.79

3 Zusätzliche Geräte und Einrichtungen Fr. 74'000.00 Fr.  11'140.41 Fr. - 62'859.59

4 Unternehmer Bewässerung Fr. 50'888.25 Fr. 39'724.20 Fr. - 11'164.05

Zum Ergebnis der ausgewiesenen Minderausgaben haben grossmehrheitlich die durchgeführten  
Submissionsverfahren sowie eine Minimierung bei den Anschaffungen geführt:

n	 Pos. 1:
	 Aufgrund des durchgeführten offenen Submissionsverfahrens konnte der Auftrag für die Erstellung des  
	 Kunstrasenplatzes an die wirtschaftlich günstigere Unternehmung mit einer Pauschale vergeben und  
	 damit Minderausgaben erzielt werden.

n	 Pos. 2:
	 Aufgrund des durchgeführten Einladungsverfahrens konnte der Auftrag für die Erstellung des Ballfangs  
	 an die wirtschaftlich günstigere Unternehmung vergeben und damit Minderausgaben erzielt werden.

n	 Pos. 3:
	 Mit der Sistierung des Projektes «Garderobe» im Verlauf des Bauprojektes konnten Minderausgaben  
	 erzielt werden.

n	 Pos. 4:
	 Aufgrund des durchgeführten Einladungsverfahrens konnte der Auftrag für die Bewässerungsanlage an  
	 die wirtschaftlich günstigere Unternehmung vergeben und damit Minderausgaben erzielt werden. 

Beitrag gemäss kantonalem Sportanlagenkonzept

Mit Schreiben vom 16. November 2021 hat die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich für das Projekt 
Fussballplatz «Chlösterli», Neubau Kunstrasen, Beleuchtung, einen Beitrag aus dem kantonalen Sport-
fonds (KASAK) in Aussicht gestellt. Die Auszahlung erfolgt nach Einreichung der Schlussabrechnung  
an die Fachstelle Sport.

FCU-Vereinsbeitrag 

Der Fussballclub Urdorf hat zusätzlich Fr. 80'000.00 aus der Vereins-Kasse investiert. Dies umfasst das 
Besucher-Geländer am Spielfeldrand von 90 Meter, eingelassen in Betonsockel inkl. Montage, gedeckte 
Ersatzbänke für Spieler und Trainer am Spielfeldrand, zehn neue Fussballtore, Anzeigetafel und diverses 
Kleinmaterial für den Betrieb.
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1.	 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 26. November 2025, die Kreditabrech- 
	 nung des Projekts «Mehr Fussball-Trainings- und Spielmöglichkeiten, mehr Sporthallen-Kapazitäten  
	 für Vereine», mit gesamthaften Investitionen von Fr.  3'166'581.41 und damit einer Kreditüber- 
	 schreitung von Fr.  114'881.41 gegenüber dem ursprünglichen Kredit von Fr.  3'051’700.00, 
	 ohne Berücksichtigung der Kostengenauigkeit von +/-  20  %, zulasten der Investitionsrechnung,  
	 Konto 3415.5030.00 / INV 00044, Einzelinitiative «Fussball», Projektierung, und dem Konto  
	 3415.5030.00 / INV 00056, Umsetzung Fussballplatz, Fruchtfolgeflächen, zu genehmigen. 

2.	 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt der Gemeinde- 
	 versammlung, die Vorlage zu genehmigen.

Urdorf, 16. Oktober 2025

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident	 Aktuar 

Emanuele Agustoni	 Marco Menger
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4	 Einzelinitiative von Olivier Chanson und Frédéric  
Chanson betreffend «Kommunale Sammelstrassen  
und regionale Verbindungsstrassen bleiben T-50» 

	 Die Vorlage in Kürze

Die eingereichte Einzelinitiative von Olivier  
Chanson und Frédéric Chanson betreffend «Kom-
munale Sammelstrassen und regionale Verbin-
dungsstrassen bleiben T-50» verlangt, dass der 
Gemeinderat beauftragt wird, eine Vorlage auszu- 
arbeiten, um den kommunalen Richtplan der  
Gemeinde Urdorf zu revidieren.

Der Gemeinderat hat die Einzelinitiative in Form 
einer allgemeinen Anregung mit Beschluss vom  
4.  August  2025 für gültig erklärt. Nehmen die 
Stimmberechtigten in der Gemeindeversammlung 
die Einzelinitiative in der Form der allgemeinen  
Anregung an, arbeitet der Gemeinderat eine Revi-
sionsvorlage aus und bringt sie innert 18  Mona-
ten nach der ersten Abstimmung zur Abstimmung 
an der Gemeindeversammlung. Im Rahmen des  
planungsrechtlichen Verfahrens ist in materieller 
Hinsicht zu prüfen, ob das mit der Einzelinitiative 
verfolgte Anliegen inhaltlich rechtmässig und mit 
den übergeordneten Vorgaben konform ist. Die 
Baudirektion des Kantons Zürich agiert als zustän-
dige Prüfungs- und Genehmigungsinstanz.

Der Vorlage des aktuellen kommunalen Richtplans 
hat die Gemeindeversammlung am 30. November 
2022 mit grossem Mehr und ohne Änderung zu-
gestimmt. Am 21. Juli 2023 wurde dieser von der 
Baudirektion des Kantons Zürich genehmigt. Die 

Totalrevision des kommunalen Richtplans durchlief 
unterschiedliche Partizipationsstufen. 

Zudem spricht sich der Gemeinderat weiterhin  
dafür aus, dass für ausgewählte Strassenzüge  
gemäss Richtplan das Temporegime tiefer als T-50 
festgesetzt wird. Dies, damit der Verkehr möglichst 
lange auf der Autobahn verbleibt und nicht, wie 
das die Umsetzung der Initiative bewirken würde, 
der Verkehrseintritt ins Dorf erleichtert wird. Vor 
allem aber wird mit einem reduzierten Tempo- 
regime bei einem geringfügigen Zeitverlust die  
Sicherheit gefördert, die Lärmbelastung wesentlich  
reduziert und die Umwelt geschont. Von T-30 sol-
len - wie das die Umsetzung der Einzelinitiative 
verursachen würde - nicht nur die Einwohnerin-
nen und Einwohner in Quartieren, sondern auch 
Einwohnerinnen und Einwohner entlang stärker 
befahrenen Achsen profitieren. Dies im Sinne der 
Solidarität und Wohnqualität.

Der Gemeinderat hält deshalb am erst kürzlich revi-
dierten kommunalen Richtplan fest und beantragt, 
die Einzelinitiative im Sinne eines Arbeitsauftrages 
abzulehnen. 

Die Initianten empfehlen, der Einzelinitiative zuzu-
stimmen.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 26.  November  2025, die Einzelinitia-
tive «Kommunale Sammelstrassen und regionale Verbindungsstrassen bleiben T-50» aufgrund der  
Erwägungen abzulehnen.

Urdorf,  16. September 2025

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin	 Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner	 Patrick Müller
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4	 Einzelinitiative von Olivier Chanson und Frédéric  
Chanson betreffend «Kommunale Sammelstrassen  
und regionale Verbindungsstrassen bleiben T-50» 

	 Die Vorlage im Detail

Olivier Chanson und Frédéric Chanson, Urdorf, reichten dem Gemeinderat am 5. Juni 2025 eine Einzel-
initiative mit dem Titel «Kommunale Sammelstrassen und regionale Verbindungsstrassen bleiben T-50» 
zur Änderung des kommunalen Richtplans ein.

Initiativtext:

«lm Kapitel 3 «Landschaft und Freiraum», beim Punkt 3.2 «Frei- und Aussenräume» (Seite 26) wird die 
Strassenraumgestaltung angepasst und die Massnahmen SV 1 bis SV 6b ersatzlos gestrichen. Dies 
betrifft konkret die Strassen:

	 1.	 Birmensdorferstrasse (SV 6b) 
	 2.	 Bahnhofstrasse (SV 4) 
	 3.	 Uitikonerstrasse (SV 5) 
	 4.	 Weihermattstrasse (SV 2) 
	 5.	 Bergstrasse (SV 1) 
	 6.	 Schlierenstrasse (SV 3)

Beim Punkt 4.2 unter «Strassenverkehr», «Stossrichtungen» wird eine zusätzliche Stossrichtung einge-
tragen und die betroffenen SVs entsprechend angepasst oder gestrichen, das temporäre T30-Regime 
der Bahnhofstrasse wird somit endlich.

«Kommunale Verbindungs- und Sammelstrassen (Bahnhofstrasse, Bergstrasse, Schlierenstrasse,  
Uitikonerstrasse und Weihermattstrasse bis Abzweigung Uitikonerstrasse) bleiben T50. Darüber hinaus  
setzt sich die Gemeinde im übergeordneten Netz für den Erhalt eines T50-Regimes auf den regionalen  
Verbindungsstrassen (Birmensdorferstrasse, Feldstrasse) ein.»

Die Stossrichtung SV-lll wird wie folgt geändert: «Das Siedlungsgebiet wird verkehrsberuhigt, indem die 
Verkehrsströme auf den Hauptverkehrs- und Verbindungsstrassen kanalisiert werden.»

Beim Punkt 4.2 unter «lnformationsinhalte» (Seite 37) werden die Massnahmen (SV 6a & SV 8) zur 
Birmensdorfer- & Feldstrasse («T30 und Nachtfahrverbot für den Schwerverkehr») ersatzlos gestrichen.

Beim Punkt 4.2 unter «Kommunale Festlegungen und Massnahmen» (Seite 38) werden die Massnah-
men (SV 1, SV 2, SV 3, SV 4 und SV 5) ersatzlos gestrichen.

Beim Punkt 4.4 unter «Fuss- und Veloverkehr» bei den lnformationsinhalten (Seite 42) wird die Mass-
nahme (SV 6a, «Birmensdorferstrasse Teil Süd: T30») ersatzlos gestrichen.

Entsprechend der Streichung der SV's 1, 2, 3, 4 und 5 auf Seite 38 muss koherenterweise auch auf  
Seite 43 im Punkt 4.4 «Kommunale Festlegung und Massnahmen zum Fussverkehr» die Nr. SV 1, SV 2, 
SV 3, SV 4 und SV 5 ersatzlos gestrichen werden. Dies sind konkret die Bezeichnungen:

	n	 Bergstrasse: Umgestaltung Strassenraum, betriebliche Anpassungen
	n	 Schlierenstrasse: Umgestaltung Strassenraum, betriebliche Anpassungen
	n	 Bahnhofstrasse: Umgestaltung Strassenraum, betriebliche Anpassungen
	n	 Uitikonerstrasse: Umgestaltung Strassenraum, betriebliche Anpassungen
	n	 Weihermattstrasse: Umgestaltung Strassenraum, betriebliche Anpassungen
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nahmen zum Veloverkehr» die Nr. SV 1, SV 2, SV 3, SV 4 und SV 5 ersatzlos gestrichen werden.

Entsprechend der Streichung der SV 6a beim Punkt 4.4 «lnformationsinhalte» (Seite 42) und SV 8 beim 
Punkt 4.2 «lnformationsinhalte» (Seite 37) muss koherenterweise auch auf Seite 44 beim Punkt 4.4  
«lnformationsinhalte» die DB 04_008 (SV 6a) und 04_013 (SV 8) ersatzlos gestrichen werden. Dies sind 
konkret die Bezeichnungen:

	n	 Birmensdorferstrasse Teil Süd: T30
	n	 Feldstrasse: T30

Der Erläuterungsbericht der Gemeinde wird bei Annahme dieser Einzelinitiative entsprechend ange-
passt.»

Begründung:

Die Initianten möchten den kommunalen Richtplan revidieren, um einen flüssigen Verkehrsfluss auf den 
kommunalen Verbindungs- und Sammelstrassen sowie den Hauptverkehrsstrassen zu garantieren. Der 
Verkehr soll auf diesen Strassen kanalisiert werden, so dass die Quartiere entlastet bleiben. Auf diesen 
Strassen soll weiterhin T50 gelten und keine baulichen Massnahmen getätigt werden, die den Verkehrs-
fluss behindern. Somit verlieren Umwegfahrten an Attraktivität.

Formelle und materielle Beurteilung der Initiative:

Der Gemeinderat hat die vorliegende Einzelinitiative an seiner Sitzung vom 4. August 2025 für gültig 
erklärt. Sie ist in Form der allgemeinen Anregung formuliert und fällt in die Zuständigkeit der Gemeinde-
versammlung.

In materieller Hinsicht ist zu prüfen, ob das mit der Einzelinitiative verfolgte Anliegen inhaltlich rechtmäs-
sig und mit den übergeordneten Vorgaben konform ist. Eine Teilrevision des kommunalen Richtplans 
hat eine Vorprüfung durch die Zürcher Baudirektion zur Folge. Die Einzelinitiative ist materiell gültig, die 
Überprüfung zur Einhaltung von übergeordneten Vorgaben erfolgt jedoch im Rahmen der kantonalen 
Vorprüfung durch die Baudirektion.

Inhaltliche Beurteilung der Initiative aus Sicht des Gemeinderates:

Der Richtplanprozess war mit verschiedenen Mitwirkungsmöglichkeiten für die Bevölkerung und weite-
ren Anspruchsgruppen breit abgestützt und wurde durch die Stimmberechtigten legitimiert. Die Vorla-
ge des aktuellen kommunalen Richtplans wurde am 30. November 2022 der Gemeindeversammlung 
zur Beratung und Abstimmung unterbreitet. Der kommunale Richtplan hat einen Planungshorizont 
von ca. 15 bis 20 Jahren und bildet die grundlegende Basis für die daran anschliessende kommunale  
Nutzungsplanung. Dem Antrag des Gemeinderates zur Festlegung dieser kommunalen Planungsgrund-
lage wurde durch die Stimmberechtigten mit grossem Mehr und ohne Änderung zugestimmt. Die Bau- 
direktion des Kantons Zürich hat am 21. Juli 2023 die Revision des kommunalen Richtplans genehmigt. Die  
Unterlagen wurden öffentlich aufgelegt, die Rechtsmittelfrist blieb ungenutzt und der Richtplan trat in 
Kraft.

Mit dem gültigen kommunalen Richtplan wird angestrebt, dass der (Durchgangs-)Verkehr möglichst  
lange auf der Autobahn bleibt. Die Einzelinitiative zielt auf eine verstärkte Nutzung der Hauptverkehrs-
achsen und Sammelstrassen im Siedlungsgebiet ab, lässt damit den Verkehr im Dorf zu und fordert ein 
Erhalt der Tempo 50-Regime auf unterschiedlichen Strassen. 

Der aktuell gültige Richtplan sieht für ausgewählte Strassenzüge ein Tempo-30-Regime vor. Wei- 
tere Strassenzüge verbleiben, beispielsweise zur Sicherstellung der öV-Verbindungen, im Tempo- 
50-Regime. Eine Strecke in Tempo 30 bringt gegenüber Tempo 50 eine erhöhte Sicherheit, insbeson-
dere für vulnerable Verkehrsteilnehmende (wie Schulkinder, Senioren, mobilitätseingeschränkte Perso-
nen und Velofahrende) sowie eine wesentlich reduzierte Lärmbelastung für Anwohnende. Ebenfalls wird 
durch weniger CO²-Ausstoss und reduziertem Gummiabrieb die Umwelt geschont. Eine Steigerung der 
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Sicherheit im Strassenraum und Reduktion der Lärmbelastung soll nicht nur in den innenliegenden Quar-
tieren, sondern solidarisch auch bei Wohngebieten entlang den Sammelstrassen und Hauptverkehrs-
achsen erfolgen. Dies im Sinne einer hohen Wohnqualität im ganzen Siedlungsgebiet.

Somit ist aus Sicht des Gemeinderats wesentlich, dass er die im Rahmen des kommunalen Richtplans 
von der Stimmbürgerschaft erhaltenen Aufträge weiterhin umsetzen kann. Dies insbesondere bei der 
verkehrsberuhigenden Gestaltung im Rahmen der Erneuerung von Strassenzügen.

Eine Revision des kommunalen Richtplanes würde ausserdem externe Dienstleistungskosten sowie  
erneute Gebühren in der Höhe von rund Fr. 30'000.00 auslösen.

Weiteres Vorgehen:

Wird der Gemeinderat anlässlich der Gemeindeversammlung vom 26. November 2025 zur Erarbeitung 
einer entsprechenden Revisionsvorlage des kommunalen Richtplans gemäss Initiativtext beauftragt, 
bringt er diese grundsätzlich innert 18 Monaten zur Abstimmung an die Gemeindeversammlung. Die 
Revision des kommunalen Richtplans erfolgt jedoch über ein planungsrechtliches Verfahren gemäss 
Zürcher Planungs- und Baugesetz (PBG). Das Verfahren, die Zuständigkeiten und Fristen sind dabei 
verbindlich. Im Rahmen des planungsrechtlichen Verfahrens ist in materieller Hinsicht zu prüfen, ob das 
mit der Einzelinitiative verfolgte Anliegen inhaltlich rechtmässig und mit den kommunalen sowie über-
geordneten Vorgaben konform ist. Die Baudirektion Kanton Zürich agiert als zuständige Prüfungs- und  
Genehmigungsinstanz. Stellt die Prüfungs- und Genehmigungsinstanz fest, dass das mit der Einzelinitia-
tive verfolgte Anliegen nicht rechtmässig und nicht mit den übergeordneten Vorgaben konform ist, muss 
mit einer Negativbeurteilung und einem Überarbeitungsauftrag gerechnet werden. Ob ein Überarbei-
tungsauftrag das Anliegen der Initianten tatsächlich erfüllen kann, bleibt vorbehalten.

Wenn die materielle Vorprüfung der kantonalen Baudirektion einzelne Teile der Einzelinitiative als nicht-
genehmigungswürdig einstuft, werden nur die genehmigungsfähigen Teile der Einzelinitiative an die  
Gemeindeversammlung überwiesen.

Empfehlung des Gemeinderates:

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Einzelinitiative im Sinne eines Arbeitsauf-
trages aufgrund der inhaltlichen Beurteilung abzulehnen.

Stellungnahme der Initianten: 

Die Initianten der Einzelinitiative empfehlen den Stimmberechtigen, der Einzelinitiative «Kommunale 
Sammelstrassen und regionale Verbindungsstrassen bleiben T-50» zuzustimmen.
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5	 Einzelinitiative von Olivier Chanson und Frédéric  
Chanson betreffend «Liberalisierung der Urdorfer  
Verkehrsstrategie» Die Vorlage in Kürze

Die eingereichte Einzelinitiative von Olivier  
Chanson und Frédéric Chanson betreffend «Libe- 
ralisierung der Urdorfer Verkehrsstrategie» ver-
langt, dass der Gemeinderat beauftragt wird, eine 
Vorlage auszuarbeiten, um den kommunalen Richt-
plan der Gemeinde Urdorf zu revidieren.

Der Gemeinderat hat die Einzelinitiative in Form 
einer allgemeinen Anregung mit Beschluss vom  
4.  August  2025 für gültig erklärt. Nehmen die 
Stimmberechtigten in der Gemeindeversammlung 
die Einzelinitiative in der Form der allgemeinen 
Anregung an, arbeitet der Gemeinderat eine Revi-
sionsvorlage aus und bringt sie innert 18  Mona-
ten nach der ersten Abstimmung zur Abstimmung 
an der Gemeindeversammlung. Im Rahmen des 
planungsrechtlichen Verfahrens ist in materieller 
Hinsicht zu prüfen, ob das mit der Einzelinitiative 
verfolgte Anliegen inhaltlich rechtmässig und mit 
den übergeordneten Vorgaben konform ist. Die 
Baudirektion Kanton Zürich agiert als zuständige 
Prüfungs- und Genehmigungsinstanz.

Der Vorlage des aktuellen kommunalen Richtplans 
hat die Gemeindeversammlung am 30. November 
2022 mit grossem Mehr und ohne Änderung zu-
gestimmt. Am 21. Juli 2023 wurde dieser von der 

Baudirektion Kanton Zürich genehmigt. Die Total-
revision des kommunalen Richtplans durchlief un-
terschiedliche Partizipationsstufen.

Mit dem gültigen kommunalen Richtplan wird der 
Gemeinderat beauftragt, eine aktive Rolle bei der 
Verkehrsverlagerung und damit der Bewältigung 
der Verkehrsproblematik in Urdorf wahrzunehmen. 
Einzelne Massnahmen, wie beispielsweise dezent-
rale Verkehrskonzepte bei Veranstaltungen, haben 
sich diesbezüglich bereits bewährt. Die Reduktion 
des Überangebots von öffentlichen Parkplätzen 
wird jeweils sorgfältig geprüft und dient, mit der 
angepassten Gestaltung des Strassenraums, der 
Wahrung und Steigerung der Wohn- und Lebens-
qualität in Urdorf. Es kann nicht im Interesse der 
Gemeinde sein, dass sich der Gemeinderat dies-
bezüglich nicht mehr aktiv einsetzen kann.

Der Gemeinderat hält deshalb am erst kürzlich  
revidierten Richtplan fest und beantragt, die Ein-
zelinitiative im Sinne eines Arbeitsauftrages abzu-
lehnen. 

Die Initianten empfehlen, der Einzelinitiative zuzu-
stimmen.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 26. November 2025, die Einzelinitiative 
«Liberalisierung der Urdorfer Verkehrsstrategie» aufgrund der Erwägungen abzulehnen.

Urdorf,  16. September 2025

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin	 Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner	 Patrick Müller
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5	 Einzelinitiative von Olivier Chanson und Frédéric  
Chanson betreffend «Liberalisierung der Urdorfer  
Verkehrsstrategie» Die Vorlage im Detail

Olivier Chanson und Frédéric Chanson, Urdorf, reichten dem Gemeinderat am 5. Juni 2025 eine Ein-
zelinitiative mit dem Titel «Liberalisierung der Urdorf Verkehrsstrategie» zur Änderung des kommunalen 
Richtplans ein. 

Initiativtext:

«Im Kapitel 4 Verkehr, beim Punkt 4.1 (Seite 34), wird unter «Gesamtstrategie Verkehr» das Gesamtziel 
angepasst:

	 «Die Verkehrsnachfrage von Bevölkerung und Beschäftigten in Urdorf wird langfristig auf flächen- 
	 effiziente und umweltschonendere Verkehrsmittel verlagert.»

	1.	 Der 2. Satz «Die Gemeinde Urdorf nimmt dabei eine aktive Rolle ein.» wird ersatzlos gestrichen.
	2.	 Der Zielwert «MIV-Wachstum um maximal 10 %» wird ersatzlos gestrichen.

Beim Punkt 4.1 unter «Stossrichtung» (Seite 36) werden die VS-III (Parkplätze) und MM-III (Veranstal-
tungen) ersatzlos gestrichen. Dies sind konkret die Bezeichnungen:

	n	 VS-III: Es werden Vorgaben für eine Anpassung der Parkplatzerstellung in Abhängigkeit von  
		  ÖV-Angebot und Nutzung verankert (Ermöglichung von autoarmem sowie autofreiem Wohnen).
	n	 MM-III: Es werden Vorgaben betreffend Verkehrsmittelwahl von Besuchenden für öffentliche 
		  Veranstaltungen durchgesetzt.

Beim Punkt 4.6 unter «Parkierung» (Seite 46) werden die Stossrichtungen P-I, P-II ersatzlos gestrichen. 
Dies sind konkret die Bezeichnungen:

	n	 P-I: Das Überangebot an öffentlichen Parkplätzen wird reduziert und übergreifend mit privaten  
		  Angeboten abgestimmt.
	n	 P-II: Die Parkraumbewirtschaftung wird stärker auf die angestrebte Verkehrsmittelwahl ausgerichtet  
		  (über Nutzungsdauer, Gebühren, Parkkartenvergabe).

Der Erläuterungsbericht der Gemeinde wird bei Annahme dieser Einzelinitiative entsprechend ange-
passt.»

Begründung:

Die Initianten möchten den kommunalen Richtplan revidieren, damit die Bewohner Urdorfs weiterhin ihr 
Fortbewegungsmittel selbstständig ohne Bevormundung durch die Gemeinde wählen können.

Formelle und materielle Beurteilung der Initiative:

Der Gemeinderat hat die vorliegende Einzelinitiative an seiner Sitzung vom 4. August 2025 für gültig 
erklärt. Sie ist in Form der allgemeinen Anregung formuliert und fällt in die Zuständigkeit der Gemeinde-
versammlung.

In materieller Hinsicht ist zu prüfen, ob das mit der Einzelinitiative verfolgte Anliegen inhaltlich rechtmäs-
sig und mit den übergeordneten Vorgaben konform ist. Eine Teilrevision des kommunalen Richtplans 
hat eine Vorprüfung durch die Zürcher Baudirektion zur Folge. Die Einzelinitiative ist materiell gültig, die 
Überprüfung zur Einhaltung von übergeordneten Vorgaben erfolgt jedoch im Rahmen der kantonalen 
Vorprüfung durch die Baudirektion.
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Der Richtplanprozess war mit verschiedenen Mitwirkungsmöglichkeiten für die Bevölkerung und weite-
ren Anspruchsgruppen breit abgestützt und wurde durch die Stimmberechtigten legitimiert. Die Vorla-
ge des aktuellen kommunalen Richtplans wurde am 30. November 2022 der Gemeindeversammlung 
zur Beratung und Abstimmung unterbreitet. Der kommunale Richtplan hat einen Planungshorizont 
von ca. 15  -  20 Jahren und bildet die grundlegende Basis für die daran anschliessende kommunale  
Nutzungsplanung. Dem Antrag des Gemeinderates zur Festlegung dieser kommunalen Planungsgrund-
lage wurde durch die Stimmberechtigten mit grossem Mehr und ohne Änderung zugestimmt. Die Bau-
direktion des Kantons Zürich hat am 21. Juli 2023 die Revision des kommunalen Richtplans genehmigt. 
Die Unterlagen wurden öffentlich aufgelegt, die Rechtsmittelfrist blieb ungenutzt und der Richtplan trat 
in Kraft.

Mit dem gültigen kommunalen Richtplan wird der Gemeinderat beauftragt, eine aktive Rolle bei der  
Verkehrsverlagerung und damit der Bewältigung der Verkehrsproblematik in Urdorf wahrzunehmen.  
Einzelne Massnahmen, wie beispielsweise dezentrale Verkehrskonzepte bei Veranstaltungen, haben 
sich diesbezüglich bereits bewährt. Die Reduktion des Überangebots von öffentlichen Parkplätzen wird 
jeweils sorgfältig geprüft und dient, mit der angepassten Gestaltung des Strassenraums, der Wahrung 
und Steigerung der Wohn- und Lebensqualität in Urdorf. Es kann nicht im Interesse der Gemeinde sein, 
dass sich der Gemeinderat diesbezüglich nicht mehr aktiv einsetzen kann. Vielmehr hat der Gemeinderat 
im Rahmen des mit dem kommunalen Richtplan erteilten Auftrags seine Verantwortungen in der Thema-
tik der Verkehrsplanung wahrzunehmen. 

Eine Revision des kommunalen Richtplanes würde ausserdem externe Dienstleistungskosten sowie er-
neute Gebühren in der Höhe von rund Fr. 30'000.00 auslösen. 

Weiteres Vorgehen:

Wird der Gemeinderat anlässlich der Gemeindeversammlung vom 26. November 2025 zur Erarbeitung 
einer entsprechenden Revisionsvorlage des kommunalen Richtplans gemäss Initiativtext beauftragt, 
bringt er diese grundsätzlich innert 18 Monaten zur Abstimmung an die Gemeindeversammlung. Die 
Revision des kommunalen Richtplans erfolgt jedoch über ein planungsrechtliches Verfahren gemäss 
Zürcher Planungs- und Baugesetz (PBG). Das Verfahren, die Zuständigkeiten und Fristen sind dabei 
verbindlich. Im Rahmen des planungsrechtlichen Verfahrens ist in materieller Hinsicht zu prüfen, ob das 
mit der Einzelinitiative verfolgte Anliegen inhaltlich rechtmässig und mit den übergeordneten Vorgaben 
konform ist. Die Baudirektion des Kantons Zürich agiert als zuständige Prüfungs- und Genehmigungs-
instanz. Stellt die Prüfungs- und Genehmigungsinstanz fest, dass das mit der Einzelinitiative verfolgte 
Anliegen nicht rechtmässig und nicht mit den übergeordneten Vorgaben konform ist, muss mit einer  
Negativbeurteilung und einem Überarbeitungsauftrag gerechnet werden. Ob ein Überarbeitungsauftrag 
das Anliegen der Initianten tatsächlich erfüllen kann, bleibt vorbehalten. 

Wenn die materielle Vorprüfung der kantonalen Baudirektion einzelne Teile der Einzelinitiative als nicht-
genehmigungswürdig einstuft, werden nur die genehmigungsfähigen Teile der Einzelinititive an die  
Gemeindeversammlung überwiesen.

Empfehlung des Gemeinderates:

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Einzelinitiative im Sinne eines Arbeitsauf-
trages aufgrund der inhaltlichen Beurteilung abzulehnen.

Stellungnahme der Initianten:

Die Initianten der Einzelinitiative empfehlen den Stimmberechtigen, der Einzelinitiative «Liberalisierung 
der Urdorfer Verkehrsstrategie» zuzustimmen.
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Rechtsmittelbelehrung 

Anfragen

Anfragen von allgemeinem Interesse sind gemäss § 17 des Gemeindegesetzes spätestens zehn Arbeits-
tage vor der Gemeindeversammlung der zuständigen Gemeindevorsteherschaft schriftlich einzureichen.

Stimmberechtigung

An der Gemeindeversammlung sind alle in Urdorf niedergelassenen Schweizerbürgerinnen und Schwei-
zerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und in den bürgerlichen Rechten nicht einge-
schränkt sind, stimmberechtigt. Die Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.

Protokoll

In Gemeindeversammlungen wird Protokoll geführt. Das Verhandlungsprotokoll enthält mindestens die 
Beschlüsse, die Beratungen, die Wahlergebnisse und die Beanstandungen aus dem Verfahren. Erlasse, 
allgemeinverbindliche Beschlüsse und Wahlergebnisse werden veröffentlicht.

Rechtsmittel

Die Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte kann innert 5 Tagen schriftlich mit Rekurs 
in Stimmrechtssachen gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz geltend gemacht werden. Der Rekurs 
gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese 
in der Versammlung von einer stimmberechtigen Person gerügt worden ist. Die Verletzung von über-
geordnetem Recht kann innert 30 Tage schriftlich mit Rekurs gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz 
geltend gemacht werden. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In 
Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aus-
sichtslos ist. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefoch-
tene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Rekursschrift ist beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhof- 
platz 10, 8953 Dietikon, einzureichen. 
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www.urdorf.ch:
Ihr Portal rund um Urdorf
Entdecken und besuchen Sie uns im Internet. Herzlich willkommen in Urdorf!

Online-Reservationen  
für Kurse und Raummieten,  

Kontaktformulare uvm.

Aktuelle Informationen an vorderster Front

Sport- und Freizeitanlagen, 
Bibliothek, Ortsmuseum, 

Vereine uvm.

Informationen zu allen  
Lebenslagen, Schulen,  
Bauland, Immobilien 

Finden leicht gemacht: 
Bedienungsfreundliche Suchfunktion

Gemeinderat, Gemeindeversammlung, 
Kommissionen, Verwaltung und Betriebe

Heute und in Zukunft:
Was beschäftigt die Gemeinde

Abonnieren Sie den Newsletter
massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse


